
Begrüssung und Einleitung
Georges R. Darbre, 
Beauftragter für die Sicherheit der Talsperren

Herzlich  willkommen ! 
Bienvenue ! 
Benvenuti ! 

Cordial beinvegni !
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Sicherheitsbelange haben einen hohen Stellenwert beim BFE

Aus dem Leitbild BFE:
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Organisation der Sektion Aufsicht Talsperren

Aufgabenzuweisungen im Bereich
der Notfallplanung

Gesamtschweizerische
Koordination : A. Beckstein
(Sicherstellung der einheitlichen
Umsetzung, Kontakte mit den 
Organen des 
Bevölkerungsschutzes, usw)

Anlagespezifische Umsetzung: 
Jeweilige(r) zuständige(r) 
Fachspezialist/in für die Anlage
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Die Notfallplanung als Bestandteil des Sicherheitskonzeptes
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Der Sicherheitskonzept gilt für alle Stauanlagen unter dem Geltungsbereich von StAG und StAV
Dementsprechend ist eine Notfallplanung für alle Stauanlagen zu erarbeiten und
als Notfallreglement bis am 31. Dez. 2017 einzureichen!

Notfallkonzept
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Heutige Veranstaltung: Grosse Stauanlagen
(Stauanlagen unter direkter Aufsicht des Bundes)

 Anforderungen an die Vorbereitungen der Betreiberin auf einen Notfall und 
dessen Bewältigung, betriebsintern bis zur Schnittstelle mit den Organen
des Bevölkerungsschutzes

 Blickwinkel der Betreiberin und deren beauftragten Ingenieure und 
Experten

 Fokus auf das Notfallreglement als vollständige Dokumentation der 
durchgeführten Analysen und Vorsorgemassnahmen, welche die 
Betreiberin für die Notfallbewältigung vorsieht

 Verständnis der Aufgaben des Bevölkerungsschutzes zwecks geeigneter
Kommunikation zwischen Betreiberin und Bevölkerungsschutz bzw. 
Einreihung der Notfallplanung der Betreiberinnen in diejenige der Organe 
des Bevölkerungsschutzes
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Hinweis zum Teilstab «Absenkung Stauanlagen»

 Der Bundesstab ABCN (BST) ist befugt, zur Vorsorge vor bevölkerungsschutzrelevanten 
Ereignissen beim Bundesrat die vorsorgliche Absenkung von Stauanlagen durch Ablassen 
von Wasser und/oder Turbinierung zu beantragen (Art. 12 Abs. 2 StAG & Art. 28 StAV)

 Der Teilstab «Absenkung Stauanlagen» soll dem BST die für die Entscheidungsfindung 
notwendigen technischen Angaben liefern

Durch die Vorbereitungsarbeiten betroffene Stauanlagen:

 Anlagen mit Wasseralarmsystem (bekannt)

 Anlagen, welche kritische Infrastruktur bedrohen (wird aufgeklärt) 

 Anlagen, welche militärische Einrichtungen bedrohen (wird aufgeklärt)

Treibende fachliche Kraft : BFE (Sektion TS)

Aufgaben seitens Betreiberinnen bzw. Auswirkungen für Betreiberinnen: Keine
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Leitbild BFE

Wir hoffen auf eine weiterhin
offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit, auch in der 
heutigen wirtschaftlichen
Konstellation


